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Eröffnung GwG-Dossier / Kundenprofil

Der FI muss bei der Aufnahme einer GwG-Geschäftsbeziehung die Vertragspartei identifizieren und Informationen über die wirtschaft-lich berechtigte Person (= Beneficial Owner = BO) einholen (Kundenprofil). Dieses Formular 4a ersetzt das alte Form. Nr. 4 (Kunden-profil). Die SRO empfiehlt, dieses Formular ab 1.2.2009 (GwG-Revision) anzuwenden. Bei älteren GwG-Geschäftsbeziehungen (vor dem 1.2.2009) müssen Zweck und Art der Gschäftsbeziehung (Art. 6 Abs. 1 GwG) im GwG-Dossier schriftlich festgehalten sein.
Mindestinhalt des Kundenprofils

Zwecks Umsetzung und Einhaltung der Sorgfaltspflichten gemäss GwG haben die Finanzintermediäre für jeden Kunden ein GwG-Dossier (inkl. Kundenprofil) zu erstellen (Art. 31 SR-Ordnung).

Der FI muss zudem folgende wichtige Informationen über die wirtschaftlich berechtigte Person einholen (Mindestinhalt Kundenprofil):

     -  Art des Geschäfts / Zweck








-  Finanzielle Verhältnisse
     -  Beschreibung der geschäftlichen Aktivität 



-  Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte

Diese Informationen können auch auf einem internen Papier erfasst werden, welches sich im GwG-Dossier befindet.

Hinweis: Eine Geschäftsbeziehung gilt im Moment des Vertragsabschlusses als aufgenommen. Alle zur Identifizierung der Vertragspartei und zur Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person erforderlichen Dokumente und Angaben müssen vollständig vorliegen, bevor im Rahmen einer Geschäftsbeziehung Transaktionen ausgeführt werden. Der FI lässt sich die Identifizierungsdokumente im Original oder in echtheitsbestätigter Kopie vorlegen. Er nimmt diese zu seinen Akten oder erstellt eine Kopie des ihm vorgelegten Dokuments, bestätigt darauf, das Original oder die echtheitsbestätigte Kopie eingesehen zu haben, und unterzeichnet und datiert die Kopie. (Ziff. 1.6. und 3.1.1 SRO-Reglement).
1. Vertragspartei
	Kunden-Nr. / GwG-Dossier Nr.
	     

	Formular wurde ausgefüllt durch:
	     

	Beginn des GwG-Mandats (Datum):
	     

	für natürliche Personen
	für juristische Personen

	Name/Vorname*
	     
	Name der Firma*
	     

	Geburtsdatum*
	     
	Gründungsdatum*
	     

	Wohnsitzadresse*

(Strasse, Ort, Land)
	     
	Domiziladresse*

(Strasse, Ort, Land)
	     

	Staatsangehörigkeit*
	     
	Zweck
	     

	Telefon-Nr.
	     
	Telefon-Nr.
	     

	E-Mail
	     
	E-Mail
	     

	Ist die Vertragspartei mit der wirtschaftlich berechtigten Person identisch?
	 FORMCHECKBOX 
  Ja, - Falls Ja, Angaben ab Ziffer 3 erforderlich
 FORMCHECKBOX 
  Nein, - Falls Nein, Angaben ab Ziff. 2 erforderlich (+ Form. Nr. 3 ist obligatorisch)


Hinweis: Bei operativen Gesellschaften kann die Gesellschaft selber an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt sein. Eine Sitzgesellschaft kann nicht wirtschaftlich berechtigte Person sein (Ziff. 3.2.4. SRO-Reglement).
2. Informationen zur wirtschaftlich berechtigten Person

	Name/Vorname*
	     
	Geburtsdatum*
	     

	Wohnsitzadresse*
(Strasse, Ort, Land)
	     
	Staatsangehörigkeit*
	     


* Mindestangaben: Diese Informationen sind obligatorisch (Ziffer 3.1.2. und 3.2.3. SRO-Reglement gültig ab 1.1.2010). 

3. Auftrag an den Finanzintermediär (FI)

Art. 6, Abs. 1 GwG (seit 1.2.2009): Der Finanzintermediär ist verpflichtet, Art und Zweck der vom Vertragspartner gewünschten Geschäftsbeziehung zu identifizieren: 

     
z.B.: Vermögensverwaltung, VR-Mandat von Sitzgesellschaften, Aufbewahrung von Effekten (Inhaberaktien), Dienstleistungen im Zahlungsverkehr, Salärmandat.

4. Geschäftliche Aktivitäten der wirtschaftlich berechtigten Person
	Beruf / resp. bestehende geschäftliche Aktivitäten (Bsp.: Angabe involvierter Firmen) /

geplante geschäftliche Aktivität
	     

	Frühere berufliche/geschäftliche Aktivitäten
	     



5. Finanzielle Verhältnisse der wirtschaftlich berechtigten Person
a) ca. Einkommen (resp. Reingewinn) p.a.: 
 FORMCHECKBOX 
 < 300'000 CHF

 FORMCHECKBOX 
 300'000 – 1 Mio. CHF

 FORMCHECKBOX 
 > 1 Mio. CHF
b) ca. Netto-Vermögen bei Eröffnung:


 FORMCHECKBOX 
 < 1 Mio. CHF

 FORMCHECKBOX 
 2 - 5 Mio. CHF



 FORMCHECKBOX 
 > 5 Mio. CHF

c) geplantes Transaktionsvolumen* p.a.:

 FORMCHECKBOX 
 < 500’000 CHF

 FORMCHECKBOX 
 500'000 – 2 Mio. CHF

 FORMCHECKBOX 
 > 2 Mio. CHF
 FORMCHECKBOX 
 unbekannt. 

    * geplantes Transaktionsvolumen, welches durch den FI für den Kunden pro Jahr durchgeführt wird.
	Bemerkungen:      



6. Betrag, Herkunft der Vermögenswerte

Angaben über Art, Betrag, Währung und Herkunft der anfänglichen Vermögenswerte, über welche der FI Verfügungskompetenz hat.

	     



7. GwG-Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko  (Zutreffendes ankreuzen)
 FORMCHECKBOX 
  Vertragspartei oder wirtschaftlich berechtigte Person ist eine PEP (politically exposed person, Ziff. 1.4., Bst. b. SRO-Regl.))

 FORMCHECKBOX 
  Geografisches Kriterium: NCCT  (= Non cooperative countries and territories), www.fatf-gafi.org
 FORMCHECKBOX 
  Neuer, unbekannter Kunde, ohne persönlichen Kontakt

 FORMCHECKBOX 
  Eigene Kriterien für Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko (erstellt durch FI. - Bitte unten kurz erläutern).
	Eventuelle Erläuterungen:      



 FORMCHECKBOX 
  Keine der obgenannten Varianten trifft zu.

8. Weitere Informationen von Relevanz 

z.Bsp. Verhältnis der wirtschaftlich berechtigten Person zu den Bevollmächtigten  -  eingesehene nicht kopierte Dokumente (Jahresrechnung, Bilanz)  -  ev. familiäre Situation  -  andere Dossiers von Relevanz.

	     



9. Verhältnis zur Vertragspartei resp. zur wirtschaftlich berechtigten Person
Welche Gründe gibt die Vertragspartei, resp. die wirtschaftlich berechtigte Person an, um mich/uns zu beauftragen? 

	     



10. Weitere Bemerkungen 
	     



Ort / Datum:      
  Unterschrift des FI: .......................................................
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